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Reitvertrag 
 

 

Zwischen dem  

Reit- und Fahrverein Östringen e.V. 

Am Felsenkeller 15 

76684 Östringen 
 
vertreten durch den Vorstand (nachfolgend als "Verein" bezeichnet) und 

 

Name des Reitschülers: ____________________________________________________ 

Anschrift des Reitschülers: _________________________________________________ 
 
Falls noch nicht volljährig vertreten durch Elternteil: ____________________________ 

(nachfolgend als "Reitschüler" bezeichnet) 

 

wird folgender Vertrag geschlossen: 

 

§1 Gegenstand des Vertrages 

1.1 Der Verein stellt dem Reitschüler ein Schulpferd für Reitstunden zur Verfügung. Die 
Reitstunden werden vom Reitlehrer erteilt. 

1.2 Der Vertrag regelt die Inanspruchnahme von Reitstunden sowie die Zahlungsmodalitäten 
hierfür. 

 

§2 Beschreibung Schulfpferd-Abo 

Das Schulpferd-Abo beinhaltet die Bereitstellung unseres Schulpferdes für einen festen 
Reittermin (Reittag mit einer Unterrichtseinheit von 30 Minuten Einzel-Reiten) pro Woche. 

Die tatsächlich gerittenen Reitstunden sind direkt bei der Reitlehrerin in bar zu begleichen. 

Voraussetzung für den Reitunterricht ist  

• die aktive Mitgliedschaft des Reitschülers im Reit- und Fahrverein Östringen e.V.   
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• Das Tragen eines Reithelms. (Ohne Helm besteht kein Versicherungsschutz) 

Zu den Reitstunden gehören Vor- und Nachbereitungszeiten bzw. Arbeiten (Putzen und Satteln 
bzw. Absatteln, Reinigungsarbeiten Paddock/Box etc.) welche nach Absprache mit dem 
Reitlehrer vom Reitschüler durchzuführen sind. 

Für Zuschauer/Begleitpersonen des Reitunterrichts gilt: Um Unterstützung beim Abäppeln, also 
dem Einsammeln der Pferdeäpfel von der Reitbahn, wird gebeten! Dies ist wichtig, damit der 
Reitboden gepflegt bleibt.  

Es werden jährlich 4 Schulungstage angeboten von denen mindestens zwei vom Reitschüler 
besucht werden müssen. Diese Schulungstage dienen der Integration und Vertiefung des 
Wissens über den Umgang und die Pflege von Pferden und sollen zudem die Gemeinschaft 
Reiterjugend fördern. 

§3 Kosten und Zahlungsbedingungen** 

Der Preis richtet sich nach der jeweils gültigen Preisliste. Stand 01.11.2024:  
Schulpferd-Abo  60.- € pro Monat  
Reitstunde mit Schulpferd-Abo 20.- € pro Einzel-Stunde à 30 Min  
Zusatz/Schnupper-Reitstunde 35.- € pro Einzel-Stunde à 30 Min 

 
 
Das Schulpferd-Abo ist im Voraus zu zahlen. Der Betrag wird jeweils am 5. monatlich im Voraus 
von Ihrem Konto abgebucht. (dafür bitte SEPA-Lastschriftmandat auf der letzten Seite 
ausdrucken, ausfüllen und bei der Reitlehrerin abgeben) 

Die Mindestlaufzeit eines Abonnements beträgt drei Monate. Das Abonnement ist auf 
unbestimmte Zeit gebucht und kann von beiden Seiten mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat 
zum Monatsende gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Nach Kündigung 
kann eine neue Reitstundenvereinbarung erst nach einer Frist von 6 Monaten abgeschlossen 
werden. 

Will ein Reiter mehr als einmal pro Woche reiten, so besteht die Möglichkeit, zusätzlich zu einem 
bestehenden Monatsabonnement einzelne Zusatz-Reitstunden via Barzahlung beim Reitlehrer zu 
nehmen sofern das Schulpferd freie Kapazitäten hat.  

Das Monatsabonnement ist nicht übertragbar. 

§4 Absagen von Reitstunden 
 
Wird die Teilnahme an einer Reitstunde wegen Krankheit 2 Tage vorher abgesagt, kann diese 
innerhalb von 4 Wochen in einer anderen frei gewordenen Unterrichtseinheit nachgeritten 
werden. Später abgesagte Reitstunden verfallen. 
 
Die Organisation von Nachholstunden müssen mit dem jeweiligen Reitlehrer erfolgen. 
 
Ein individuelles Pausieren des Abos ist nur in begründeten Fällen (längere Krankheit) möglich.  
 
Fällt Termin aus betrieblichen Gründen oder aufgrund von Krankheit des Schulpferds aus, wird je 
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nach Situation ein Ersatztermin oder eine Theorieeinheit oder Pferdepflege angeboten. Kommt 
es zu einem längerem Ausfall so erfolgt eine Rückerstattung der ausgefallenen Termine. 
 
Bei Ausfall/Urlaub des Reitlehrers findet der Unterricht bei einem anderen Reitlehrer statt.  
Die vereinbarten Schulpferd-Abo-Termine sind verbindlich. 
Um eine positive Entwicklung zu gewährleisten, sollte dieser regelmäßig wahrgenommen 
werden. 

 
Warum Nachholen nur an freigegebenen Plätzen möglich ist 
Ein Pferd läuft wegen des Ausfalls weniger; in einer anderen Woche läuft es sein normales 
Pensum und müsste zusätzlich laufen. Denkt an die Möglichkeit, mehrere wollten eventuell 
nachholen. 
Wir arbeiten mit keinem Gegenstand, sondern mit Tieren und müssen darauf Rücksicht 
nehmen.  
 
§4 Mitgliedschaft 
 
4.1 Reitschüler kann nur sein, wer Mitglied des Reit- und Fahrvereins Östringen e.V. ist. 
 
 
§5 Haftung 

5.1 Der Verein haftet nicht für Unfälle, Verletzungen oder Schäden, die dem Reitschüler während 
des Reitunterrichts oder durch das Schulpferd entstehen. Der Reitschüler nimmt auf eigene 
Gefahr am Reitunterricht teil. 

5.2 Im Rahmen der Mitgliedschaft gemäß Punkt 4.1 besteht für den Reitschüler eine 
Versicherung bei der ARAG Sportversicherung. Nähere Informationen finden sich unter: 
https://www.arag.de/vereinsversicherung/sportversicherung/baden-nord/.  
Der Reitschüler wird gebeten, selbstständig zu prüfen, ob zusätzlicher Versicherungsschutz, 
beispielsweise durch eine private Unfallversicherung, für seine individuellen Belange erforderlich 
ist. 

 
§6 Sonstige Bestimmungen 

6.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt 
das die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht. 
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§7 Schlussbestimmungen 

7.1 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

7.2 Auf diesen Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. 

7.3 Gerichtsstand ist Östringen. 

 
 

Östringen den. _______________ 

 

 

 

 

_____________________________      ____________________________ 

Unterschrift RFVÖ                                  Unterschrift Reitschüler bzw. Erziehungsberechtigter 
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SEPA-Basis-Lastschriftmandat (SEPA Direct Debit Mandate) 
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren/SEPA Core Direct Debit Scheme 

 
 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)    

 
      
Reit- und Fahrverein Östringen e.V. 
Am Felsenkeller 15 
76684 Östringen  
      
      
      
      
      
 

 
       

[Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifier)] 

DE07ZZZ00000510742 
[Mandatsreferenz] 

      
 
 
SEPA-Basis-Lastschriftmandat 
 
Hinweis: Alle rot markierten Felder sind Pflichtfelder – bitte ausfüllen! 
 
Ich/Wir ermächtige(n) 
 

[Name des Reitschülers - Mitglied] 

 
 
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom 
 

 [Name des Zahlungsempfängers] 

Reit- und Fahrverein Östringen e.V. 
 
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: : Mit Auswahl der Lastschrift und Angabe der Kontodaten ermächtige ich den RFVÖ bis auf Widerruf die Gebühren für Schulpferdabo, 
Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeitrag und ggf. Abgeltung für nicht geleistete Arbeitsstunden zu den Fälligkeitstagen in der jeweils fälligen Höhe von 
meinem Konto abzubuchen. Wenn das genannte Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Entstehende Rücklastgebühren sind vom Mitglied zu tragen. 
 

[Kontoinhaber /Zahlungspflichtiger (Vorname, Name, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)] 

      
 

[Kreditinstitut] 

      
 

[BIC1] 

      
[IBAN] 

      
 
1 Hinweis: Ab 01.02.2014 kann die Angabe des BIC entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt. 

 
 

[Ort, Datum] 

 
      

[Unterschrift (Zahlungspflichtiger)] 

 
 
 

 

Wiederkehrende Zahlungen/ 
Recurrent Payments 


